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HINWEISE (GEMÄSS ERLASS DES REG. PRÄS. VOM 12. OEZ.1974 ) 

1. AUF DEM ALS 11 LANDWIRTSCHAFTLICHE FLACHE 11 AUSGEWIESENEN 
GRUNDSTOCK ( LANDWIRTSCHAFTL. HOFSTELLE ) SIND DIE BAULICHEN 
ANLAGEN U. DEREN ERWEITERUNGSMD'GLICHKEITEN AUF RINDERZUCHT 
EINGESTELLT. WEITERE BAULICHE ANLAGEN FÜR EINE GEWERBSMASSIGE 
AUFZUCHT VON MASTSCHWEINEN U. HüHNERN (SCHWEINEMASTEREI, 
GEFLüGELFARM) SIND .NICHT ZULÄSSIG . 

2. DER GÄRFUTTERBEHÄLTER IST IN GASOrCHTER AUSFÜHRUNG 
ZU ERSTELLEN. 

PLANUNGSRECHTLI'CHE FESTSETZUNG: §9(1)8UNDESBAUGESE1Z UND 
DER BAU NUTZUNGS VERORDNUNG 

.. IN DEM ALS 11 GEWERBEGEBIET 11 FESTGESETZTEN PLANBEREICH SIND-
ABWEICHEND VON § 8 I ABS.1 U. 2 ZIFF. 1 DER Bau NVO. NU~ NICHT 
WESENTLICH STÖRENDE GEWERBEBETRIEBE ZU LÄSSIG . (§6 ASS .1 BAU NVO) 

DIESE EINSCHRÄNKENDE FESTSETZUNG BEZÜGLICH DER NUTZUNG UND 
DEN DARAUS RESULTIERENDEN ZULÄSSIGEN EMISSIONEN ERFOLGT 
ZUM SCHUTZ DER ANGRENZENDEN WOHNGEBIETE . " 

: BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMÄSS S 111 DER 
LANDESBAUpRDNUNG: 

BEI DER AUSBILDUNG VON FLACHDÄCHERN SIND ZUSÄTZLICHE 
- STAFFELDACHGESCHOSSE - GEMÄSS§ 2, ABS.5 UND 8, ZIFF. 1 DER 
LBO. NICHT ZULÄSSIG. 

FUTTERSILO UND HEUTURM SIND INNERHALB DES BAUSIRElFENS 
ZULÄSSIG I MIT EINER MAX. HO'HE VON 12 METER. 



VER~AHRENSVER~ERKE 

AUFSTELLUNG: DIESER 8EBAUUNGSPLAN WURDE NACH ANHÖRUNG DES 
ORTSCHAFTSRATES DES STAOTTEI LS PFRONOORF At-.1 20.3.1973 

GEMASS § 2 / 1 BBAUG. VOfv1 GEM E!NDERAT DER 
UNWERSITATSSTAOT TüBINGEN AM 29. OKTOBER 1973 
ALS ENTWURF AU FGESTELLT. 

ÖFFENTLICHE AUFLAGE: DIESER BE BAUUNG SPLA N MIT BEGRÜNDUNG .J 

HAT VOM 19. NOV. 1973 BiS 21. DEZ. 1973 IN TüBINGEN 
UND IM STADTTEil PFRONDORF ö'FFENT[IC H AUFGELEGEN. 

SATZUNGSBESCHLUSS : DIESER BE BAUUNGSPLAN WURDE: ' GEMÄSS § 10 
BBAUG. VO M GEI'''1 RAT DER UNIVERSITÄTSSTADT TÜBINGEN 
U N 1E~ MiTWIHKUNG DES ORTSCHAFTSRA-; S DES STADTTErLS 
PFRONOORF AM 13. MAI 1974 ALS SATZUNG BESCHLOSSEN . 

• " . Ö1E::,L.. V ·j . 

REG. PRAS. TÜSINGFN GE~('IASS ~ 11 8BAUG . AM 12. DEZ. 1974-
MIT ERLASS NR 13- 21 J 3005. 2 - 10 77 /74 GENEHMIG T. 

IN'KRAFTTRETUNG : DIE ÖFFE~~Tl. ! C H E AUFLAGE DES BEBAUUNGSPLANES 
MIT BEGR'ÜNDUNG IST l\~ ~ 23. DEZ. 1974- GEMASS § 12 
8BAUG. ORTSÜ8L1CH BEK A~N T GEMACHT WORDEN. MIT 
DIESER BEKANNTMACHUNG WiRD DER BEBAUUNGSPLAN 
RECHTS VERBINDLICH . 

TÜSINGEN I DEN 20. JUNI 1,973 
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Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


